
 
 

 
Bekanntmachung 

 
Allgemeine Informationen aus dem Wahlamt 

 
Aufstellungsversammlungen der Parteien und Wählergruppen können seit dem 01.12.2024 (15 
Monate vor dem Wahltermin) durchgeführt werden. Das Wahlamt des Markt Geiselwind hält für die 
Parteien und Wählergruppen erforderliche Vordrucke (Aufstellungsversammlungen, Wahlvorschläge, 
etc. als ausfüllbares pdf wie auch in gedruckter Version bereit.  
 
Wahlvorschläge können erst eingereicht werden, wenn die Aufforderung zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen öffentlich bekannt gemacht wurde. Dies erfolgt durch die Wahlleiter frühestens am 
89. Tag (09. Dezember 2025) und spätestens am 73. Tag (25. Dezember 2025) vor der Wahl. Der 
späteste Zeitpunkt zur Einreichung von Wahlvorschlägen ist der 08. Januar 2026 (59. Tag vor dem 
Wahltag) um 18:00 Uhr. Maßgeblich ist hier der Zeitpunkt des Eingangs.  
 
Einteilung der Stimmbezirke im Gemeindegebiet Geiselwind 
Bedingt durch die gesetzlichen Anforderungen an Mindeststimmabgaben und die stetig steigende 
Briefwahlbeteiligung werden ausschließlich in den Orten Füttersee, Geiselwind, Wasserberndorf und 
Rehweiler Urnenwahllokale eingerichtet. Nachdem es keinen besonderen Grunde zur Wahl per Brief 
gibt, kann durch das bei Kommunalwahlen geltende kumulieren (Häufeln – bis zu drei Stimmen) und 
panaschieren (Stimmvergaben zwischen Listen) bei vier verschiedenen Stimmzetteln die 
Stimmabgabe streßfrei erfolgen.  
 
Gemeindewahlleiter 
Der Marktgemeinderat Geiselwind hat in seiner Sitzung vom 15.09.2025 Herrn Thomas Schönberger 
zum Gemeindewahlleiter und Frau Christina Hümmer zur Stellvertreterin berufen. Beide Personen 
sind Beschäftigte im Rathaus Geiselwind (Verwaltung).  
Unter wahlen@geiselwind.de stehen Ihnen die beiden Ansprechpartner gerne zur Verfügung. 
 
Wahlhelfer gesucht! 
Für die anstehende Kommunalwahl am Sonntag, den 08. März 2026 sowie eine mögliche Fortführung 
der Auszählung am Folgetag (Montag, 09.03.2026) werden wieder zahlreiche Wahlhelfer benötigt. Der 
Markt Geiselwind sucht interessierte Bürgerinnen und Bürger, die bei der 
kommenden Kommunalwahl am 08.03.2026 aktiv mitarbeiten möchten. 
Demokratie lebt davon, dass Bürgerinnen und Bürger aktiv am politischen Geschehen teilnehmen. Als 
Wahlhelferin/Wahlhelfer bildest Du das Fundament der Wahlorganisation und bist daher für einen 
reibungslosen Wahlablauf unerlässlich. Nach Schließung der Wahllokale hilfst Du beim Auszählen der 
Stimmzettel und ermittelst so das Ergebnis. Auch die Ergebnisse der Briefwahl können nur durch 
Deine Mitarbeit festgestellt werden. 
 
In Geiselwind werden für die anstehende Wahl circa 70 Wahlvorstandsmitglieder benötigt. Neben 
Bediensteten und Mitarbeitenden aus anderen Behörden benötigen wir auch Deine Mithilfe. Die 
Wahllokale sind jeweils von 8:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Anschließend findet die Auszählung der 
Stimmzettel statt. Die Auszählung der Kreistagsstimmen findet vermutlich am Montag, 09.03.2026, 
statt. 
 
Voraussetzung ist die Vollendung des 18. Lebensjahres und der Besitz der deutschen 
Staatsangehörigkeit oder die Staatsangehörigkeit der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen 
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Union. Zudem müssen Wahlhelfer seit mindestens zwei Monaten mit dem Hauptwohnsitz in 
Geiselwind gemeldet sein. 
Deine ehrenamtliche Mithilfe wird am Wahltag mit 50,- Euro belohnt. Je weiteren angefangenen Tag 
gibt es zudem zusätzlich 25,- Euro. 
 
Melde dich gerne per Mail unter wahlen@geiselwind.de oder per Telefon: 09556/922234. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Datum 

 
 
 
 
10.10.2025 

 Unterschrift 

 
 
 
 
Schönberger 

 
                  Stv. Geschäftsleiter 
 

 

 

Angeschlagen am:  _______________________   

Abgenommen am:  _______________________ 

an der Anschlagtafel im Rathaus  

Veröffentlicht am:  _______________________     

im Amtsblatt der Gemeinde „Drei-Franken-Aktuell „DFA“, Nr. ________  

______________________________________________________________________________ 
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